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Meinem Großvater





Vorwort

Mein Interesse am Umgang mit Äquivalenzs törungen in gegenseitigen Verträ-
gen und der rechtsvergleichenden Herangehensweise an juris tische Probleme 
ents tand während meines Schwerpunkts tudiums an der Universität Kons tanz. 
Aus diesem umfangreichen Gebiet, das nicht nur Juris ten, sondern auch Phi-
losophen, Theologen und Ökonomen seit mehr als zwei Jahrtausenden beschäf-
tigt, habe ich schließlich die Rechtsfolgen anfänglicher Äquivalenzs törungen 
als Gegens tand der vorliegenden Arbeit gewählt. Ausschlaggebend für diese 
Wahl war, dass die im deutschen Recht von der Rechtsprechung, ges tützt von 
der herrschenden Meinung in der Literatur, seit der Zeit des Reichsgerichts  
favorisierte Rechtsfolge der zwingenden Gesamtnichtigkeit nicht nur wenig 
interessengerecht erscheint, sondern auch, wie ein rechtsvergleichender Blick 
zeigt, im Widerspruch zu nahezu allen größeren Rechtsordnungen in Europa 
s teht. Im Wintersemes ter 2018/2019 wurde diese Arbeit vom Fachbereich 
Rechtswissenschaft der Universität Kons tanz als Dissertation angenommen. 
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur sind auf dem Stand von Frühjahr 
2020 gebracht worden.

Mein besonderer Dank gilt meiner Doktormutter, Frau Prof. Dr. As trid Stad-
ler, die mein Interesse für Rechtsvergleichung geweckt und damit maßgebli-
chen Anteil am Ents tehen dieser Arbeit hat. Sie war für fachliche Fragen s tets 
ansprechbar und ließ mir gleichzeitig die Freiheit, die Arbeit nach eigenen 
Vorstellungen zu entwickeln.Gleichfalls zuDank verpflichtet bin ichHerrn
Prof. Dr. Michael Stürner, M. Jur. (Oxford), dem Zweitgutachter dieser Arbeit, 
der die Entwicklung der Arbeit als kons truktiver und immer freundlicher An-
sprechpartner gefördert hat. Für die Aufnahme in die vorliegende Schriften-
reihedankeichHerrnProf.Dr.MartinSchmidt-Kessel.Fürdiegroßzügigefi-
nanzielleUnterstützungdesDrucksbinichderVGWortzuDankverpflichtet.
Abschließend möchte ich mich bei Herrn Felix Mayer bedanken, der sich bereit 
erklärt hat, die Arbeit vor ihrer Einreichung Korrektur zu lesen.

Besonders genossen habe ich während meiner Promotion die Zeit als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Lehrs tuhl von Frau Prof. Dr. Stadler und an der 
gesamten Universität Kons tanz. Die netten Kollegen, die gute Stimmung und 
den fachlichen Aus tausch werde ich immer in bes ter Erinnerung behalten.

Gewidmet is t diese Arbeit schließlich meinem Großvater, der als einziger 
Juris t der Familie sich immer „juris tischen Nachwuchs“ gewünscht hat, leider 
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jedoch zu früh vers torben is t, um die Verwirklichung dieses Wunsches noch zu 
erleben.

Heidelberg, Sommer 2020 Dr. Robert Leo Bergmann
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Einleitung

Eine der wesentlichen Funktionen von Verträgen liegt in der Regelung und Or-
ganisation des für eine moderne Gesellschaft unerlässlichen Güteraustausches.1 
Menschen schließen Verträge, um ihre ganz unterschiedlichen Bedürfnisse be-
friedigen zu können. Bei gegenseitigen Verträgen gibt die eine Partei einen Teil 
ihres Vermögens (oder ihrer Arbeitskraft) weg, um im Ausgleich dafür von der 
anderen Partei eine Leistung zu erhalten. In der Regel stehen sich dabei eine 
Geldleistung und eine Sach- oder Dienstleistung gegenüber. Bei der Verein-
barung des Umfangs der jeweiligen Leistungspflichten kann es zu Äquivalenz-
störungen kommen. Eine solche liegt vor, wenn sich bei einem synallagmati-
schen Vertrag Leistung und Gegenleistung im Wert nicht entsprechen, das heißt, 
wenn zwischen ihnen ein Missverhältnis besteht.

Grundsätzlich sind die Parteien völlig frei darin, die Höhe der auszutau-
schenden Leistungen festzulegen.2 Nur in seltenen Fällen schreibt das Recht 
den Parteien vor, zu welchem Preis oder bis zu welchem Preis sie ihre Leistung 
zu erbringen haben. Dies geschieht zum einen dadurch, dass punktuell, bezogen 
auf eine konkrete Leistung, eine objektive Grenze festgelegt wird, deren Höhe 
die Gegenleistung nicht überschreiten darf, oder sogar (seltener) ein bestimm-
ter Preis festgelegt wird.3 Daneben werden Äquivalenzstörungen unabhängig 
vom Leistungsgegenstand häufig, und in den modernen europäischen Rechts-
ordnungen typischerweise, dann rechtlich beanstandet, wenn sie das Resultat 
der Ausnutzung einer Schwächelage der anderen Vertragspartei sind.4 In die-
sem Fall spricht man von Wucher. Darüber hinaus existieren – deutlich selte-
ner – auch Bestimmungen, die allein objektiv, ohne weitere Voraussetzungen an 
eine bestimmte Äquivalenzstörung anknüpfen, die sogenannte Läsion. Dieses 

1 Stocker, Wucher und Läsion, S. 1 N. 1; M. Köhler in: FS Köndgen, 353, 353 f.
2 St. Rspr., vgl. jeweils m. w. N.: BGH WM 2017, 2212, 2212 Rn. 15; NJW 2015, 328, 

331; NJW 2011, 1726, 1726; NJW 2002, 2386, 2386; NJW 1998, 383, 383; Heinrich, Frei-
heit und Gerechtigkeit, S. 171; Flume, AT II, S. 7 f.; Henssler, Risiko als Vertragsgegenstand, 
S. 205; Arnold, Vertrag und Verteilung, S. 232; M. Köhler in: FS Köndgen, 353, 359; Basedow 
in: Bitburger Gespräche 2008/I, 85, 89; Remien, Zwingendes Vertragsrecht und Grundfreihei-
ten des EG-Vertrages, S. 392; van den Daele, Probleme des gegenseitigen Vertrages, S. 3 f.; 
v. Tuhr/ Peter, OR AT, S. 342 f. (für die Schweiz); Roppo, Il contratto, S. 884 f. (für Italien).

3 Man spricht dabei von Höchstpreisvorschriften. Solche finden sich z. B. in der AM-
PreisV für Fertigarzneimittel, der HOAI für Honorare von Architekten und Ingenieuren, 
§ 5 BKleingG, § 8 WoBindG, §§ 4–5 WiStG.

4 Vgl. für einen Überblick unten: § 10 Länderberichte, S. 215 ff.



2 Einleitung

Rechtsinstitut, das seinen Höhepunkt im gemeinen Recht hatte,5 existiert als 
allgemeine Bestimmung für alle Verträge heute nur noch in Österreich6. Thema 
der vorliegenden Arbeit ist aber nicht die Frage, ab wann und unter welchen 
Voraussetzungen Äquivalenzstörungen rechtlich zu beanstanden sind und einen 
Eingriff in den Vertrag erfordern. Sie setzt vielmehr an dem Punkt an, an dem 
das Recht bereits die Notwendigkeit eines Eingriffs festgestellt hat und widmet 
sich der Frage, wie mit der rechtlich unzulässigen Äquivalenzstörung im Ver-
trag umzugehen ist.

§ 1 Ausgangslage

A. Das Konzept des gerechten Preises

Der richtige Umgang mit Verträgen, die eine schwere Äquivalenzstörung bein-
halten, hat Juristen schon immer beschäftigt. Dies liegt daran, dass die Thema-
tik unmittelbar die Frage berührt, wann ein Vertrag gerecht ist beziehungsweise 
als gerecht empfunden wird.7 In diesem Sinn ist die Problematik der Äqui-
valenzstörungen eng mit der Frage nach dem gerechten Preis verknüpft. Mit 
dieser setzen sich nicht nur Juristen, sondern insbesondere auch Philosophen, 
Wirtschaftswissenschaftler und Theologen auseinander. Dabei kann die Lehre 
von der Tauschgerechtigkeit auf eine lange Tradition zurückblicken. Nach der 
von Aristoteles in der Nikomachischen Ethik entwickelten Lehre von der aus-
gleichenden Gerechtigkeit (iustitia commutativa) sind Verträge dann gerecht, 
wenn der Anteil jedes Vertragspartners an den Gesamtressourcen der Gesell-
schaft durch den Vertragsschluss nicht beeinflusst wird.8 Das ist immer, bezie-
hungsweise nur der Fall, wenn sich die auszutauschenden Leistungen im Wert 
entsprechen. Ansonsten vergrößert sich nämlich der Anteil des einen Teils an 
den Gesamtressourcen, während sich umgekehrt der Anteil des anderen Teils 
entsprechend verringert.

Was das allgemeine Gerechtigkeitsempfinden angeht, nimmt die Tausch-
gerechtigkeit auch heute noch eine zentrale Stellung ein.9 So bezeichnet etwa 
Larenz den Gedanken eines zumindest ungefähren Gleichgewichts zwischen 

5 Vgl. zur Geschichte unten: § 5 Historischer Überblick, S. 16 ff.
6 Und zwar in § 934 ABGB, vgl. dazu ausführlich unten: § 11 B. Laesio enormis, 

§ 934 ABGB, S. 250 ff.
7 Vgl. auch Jung, der das Problem des angemessenen Preises als „Urproblem der Gerech-

tigkeitstheorien“ beschreibt, Jung, Das wucherähnliche Rechtsgeschäft, S. 31; ähnlich Bar-
tholomeyczik, AcP 166 (1966), 30, 40; Stocker, Wucher und Läsion, S. 8 ff. N. 17 ff.; van den 
Daele, Probleme des gegenseitigen Vertrages, S. 5 ff.

8 Ab: V 7. 1131 b 25 = Nikomachische Ethik (Gigon, Hrsg.), S. 161 ff.
9 So auch: Stocker, Wucher und Läsion, S. 8; Bartholomeyczik, AcP 166 (1966), 30, 40; 

Winner, Wert und Preis im Zivilrecht, S. 26; Kötz, Europäisches Vertragsrecht, S. 162; F. Byd-
linski, Privatautonomie, S. 122 ff. u. 173 f.; ders., AcP 180 (1980), 1, 8; van den Daele, Proble-



 § 1 Ausgangslage 3

Leistung und Gegenleistung als dem gegenseitigen Vertrag als Typus imma-
nent, denn das Vertragsrecht werde von dem Gerechtigkeitsprinzip des aus-
gewogenen Verhältnisses mitbestimmt.10 Krückmann bezeichnete die Einhal-
tung der Grenzen der Äquivalenz als „Logik des gegenseitigen Vertrages“.11 
Dieser Gedanke, dass sich bei einem Austauschgeschäft die Leistungen im Wert 
zumindest ungefähr zu entsprechen haben, ist beim Menschen tief verankert 
und auch und gerade der juristisch nicht Vorgebildete wird dies als gerecht be-
zeichnen, grobe Missverhältnisse dagegen als ungerecht.12 Dies zeigt sich auch 
daran, dass schon die Bibel sowohl im alten13 als auch im neuen Testament14 
das Gebot enthält, dass beim Handel niemand den anderen übervorteilen dürfe.

Die Ursache dafür, dass beim Tausch Äquivalenz mit Gerechtigkeit gleich-
gesetzt wird, ist nicht ohne Weiteres zu finden. Sie liegt wahrscheinlich darin, 
dass niemand ohne speziellen Grund bereit ist, für eine Leistung mehr herzu-
geben, als diese wert ist.15 Insofern wird der Wert, um den die eigene Leistung 
die Gegenleistung überschreitet, als ein für den anderen Teil ungerechtfertigter 
Vorteil angesehen. So sieht Wieacker den einzig gemeinschaftlichen Zweck, 
den die Parteien bei einem gegenseitigen Vertrag verfolgen, darin, dass „die ei-
gene Leistung […] nur als Gegenopfer für eine materiell gleichwertige Gegen-
leistung“ eingesetzt wird.16 Grundsätzlich kann nicht erwartet werden, für eine 
Leistung mehr als den Verkehrswert als Gegenleistung zu erhalten. Dem ent-
spricht es, wenn Larenz sagt, „dass jedem […] dabei klar [sei], dass auch der an-
dere ‚auf seine Kosten kommen‘ will und dass er ihm daher etwas bieten muss, 
das dieser als einen hinreichenden Gegenwert betrachtet“.17

Dabei nimmt auch der deutsche Gesetzgeber an, dass die Äquivalenz von 
Leistung und Gegenleistung zur Grundlage eines Vertrages gehört.18 Dieser Ge-
danke kommt im heutigen BGB noch an einigen Stellen zum Ausdruck, wie 
etwa §§ 315 Abs. 1, Abs. 3, 612, 632 BGB, wenn das Gesetz normiert, dass für 
den Fall, dass keine Absprache über die Vergütung getroffen wurde, die übliche 

me des gegenseitigen Vertrages, S. 3 ff.; Jhering, Der Zweck im Recht I, S. 103; Krückmann, 
AcP 128 (1928), 157, 181 f.

10 Larenz, Richtiges Recht, S. 66 und S. 79.
11 Krückmann, AcP 128 (1928), 157, 181.
12 Ebenso: Stocker, Wucher und Läsion, S. 8 N. 17; Kloepfer, Gleichheit als Verfassungs-

frage, S. 11; Oechsler, Gerechtigkeit im modernen Austauschvertrag, S. 55; Trusen in: FS 
Küchenhoff, 247, 247; Kötz, Europäisches Vertragsrecht, S. 162; Wieacker sieht darin eine 
„dauernde und sehr alte sozialethische Tradition“, in: FS Wilburg, 229, 249.

13 3. Buch Mose, Kap. 25, Vers 14–16.
14 1. Thessalonicher, Kap. 4, Vers 6.
15 Vgl. insofern auch den vom BGH zur Begründung der Vermutung einer verwerflichen 

Gesinnung i. R. v. § 138 Abs. 1 BGB herangezogenen Erfahrungssatz, der sich darauf stützt, 
„dass niemand besondere Zugeständnisse bei der Gegenleistung ohne Not oder sonstige ihn 
hemmende Umstände mache […]“, für Nachweise vgl. Kapitel 2 Fn. 23.

16 Wieacker in: FS Wilburg, 229, 249.
17 Larenz, Richtiges Recht, S. 66; so bereits: Krückmann, AcP 128 (1928), 157, 181.
18 Vgl. Gesetzesbegründung zu § 313 BGB, BT-Drs. 14/6040, S. 174.
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Vergütung als stillschweigend vereinbart gilt. Das Gesetz geht also davon aus, 
dass ein Vertrag im Normalfall aus zwei sich im Wert entsprechenden Leistun-
gen besteht. Ebenso wird in der Literatur das Prinzip der Äquivalenz häufig als 
eines der Grundprinzipien des Privatrechts bezeichnet.19

B. Spannungsfeld zwischen Vertragsgerechtigkeit und Privatautonomie

Eine feste Umgrenzung des Begriffs der Vertragsgerechtigkeit existiert dabei 
nicht, sie umfasst zahlreiche Formen, die sich teilweise überschneiden, teilwei-
se auch widersprechen. Die gerade dargestellten, an den Inhalt anknüpfenden 
Vorstellungen darüber, wann ein Vertrag gerecht ist, werden mit dem Begriff der 
materiellen Vertragsgerechtigkeit beschrieben. Daneben gibt es aber auch noch 
die formale Vertragsgerechtigkeit, welche (verkürzt) darauf abstellt, ob die Par-
teien in freier, unbeeinflusster Selbstbestimmung den Vertrag schließen konn-
ten, also das Verfahren, das zum Vertragsschluss führte, in den Blick nimmt, 
den daraus entstandenen Vertrag inhaltlich aber nicht weiter bewertet.20 Diese 
steht in engem Zusammenhang mit der Privatautonomie. Ein Vertrag ist danach 
gerecht (oder richtig), wenn er bei freier Selbstbestimmung beider Parteien ge-
schlossen wurde.21

Die Entscheidung darüber, wann in einen Vertrag aufgrund einer Äqui-
valenzstörung eingegriffen werden darf, bewegt sich immer zwischen diesen 
beiden Polen. Dabei besteht Einigkeit darüber, dass weder der Gedanke der 
Äquivalenz noch der Privatautonomie absolut gesetzt werden darf und auch 
nicht kann. So ist heute allgemein anerkannt, dass für eine gerechte Lösung 
nicht allein der Maßstab der Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung gel-
ten kann.22 Genauso wenig wird jedoch von einer unbegrenzten Vertragsfreiheit 
ausgegangen, da dies letztlich dazu führt, dass sich die Vertragsfreiheit selbst 
aufhebt.23 Die Problematik ist zu komplex, um allein an eines der beiden Kri-
terien anzuknüpfen.

Grundsätzlich wird aber von einem Vorrang der Privatautonomie ausgegan-
gen und Eingriffe in eine privatautonom getroffene Regelung bedürfen einer 
besonderen Rechtfertigung, sodass heutzutage letztlich ein formaler Gerechtig-
keitsbegriff im Vordergrund steht.24 So sind in der deutschen und auch den üb-

19 Vgl. insb. F. Bydlinski, Privatautonomie, S. 122 ff. u. 173 f.; ders., AcP 180 (1980), 1, 8; 
ihm folgend etwa: Medicus/ Petersen, BGB AT, 11. Aufl., Rn. 478.

20 Vgl. etwa Tschentscher, Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit, S. 118 ff.; Arnold, 
Vertrag und Verteilung, S. 233 ff.; Auer, Materialisierung, Flexibilisierung, Richterfreiheit, 
S. 25 f. u. 33 ff.

21 Flume in: FS DJT (1960), 135, 142 f.; Weller, Vertragstreue, S. 283.
22 Medicus/ Petersen, BGB AT, 11. Aufl., Rn. 478; F. Bydlinski, Privatautonomie, 

S. 124 f. u. 173 ff.; Busz, Die Äquivalenz im freifinanzierten Wohnraummietrecht, S. 60 ff.
23 Vgl. Nachweise in Kapitel 1 Fn. 92.
24 Ebenso: Auer, Materialisierung, Flexibilisierung, Richterfreiheit, S. 25 f.; Fastrich, 
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rigen europäischen Rechtsordnungen Äquivalenzstörungen grundsätzlich nur 
in Ausnahmefällen beachtlich, denn die freie Vereinbarung des Preises wird als 
zentraler Bereich der Privatautonomie angesehen.25 Zudem ist man sich spä-
testens seit den Arbeiten der Naturrechtler auch in der Rechtswissenschaft be-
wusst, dass es einen wahren, im Sinne von allein objektiv bestehenden Wert 
einer Sache oder Leistung gar nicht gibt.26 Bereits aus diesem Umstand folgt, 
dass nicht schon kleinste Äquivalenzstörungen rechtlich beachtlich seien kön-
nen, da sonst die Rechtssicherheit nicht mehr zu gewährleisten wäre. Genauso 
ist es auch gesellschaftlich und ökonomisch zweckwidrig, Äquivalenzstörun-
gen völlig beseitigen zu wollen.27 Dies würde nämlich insbesondere dazu füh-
ren, dass ein etwaiger Wissens- oder Informationsvorsprung nicht mehr adäquat 
verwertet werden könnte, sobald dadurch ein großes Missverhältnis eintritt. 
Wenn in diesem Fall der Vertrag in seiner konkreten Form unzulässig ist, wird 
der Ersatz von Kosten für die Produktion von Informationen verhindert.28 Dies 
kann wiederum den Anreiz zur Gewinnung wertvoller Informationen vermin-
dern, die zu einer Steigerung der sozialen Wohlfahrt notwendig sind, da solche 
Kosten nicht mehr aufgewandt werden.29 Nur bei ganz erheblichen Störungen 
des Äquivalenzverhältnisses und meist unter jedenfalls einer zusätzlichen Vo-
raussetzung wird deshalb ein Eingriff in den Vertrag für gerechtfertigt gehalten.

Häufig treffen Äquivalenzstörungen dabei mit der Ausbeutung einer Schwä-
che des anderen Vertragsteils zusammen, genannt Wucher. Zwar gilt als Kehr-
seite der Vertragsfreiheit der Grundsatz der Vertragsbindung (pacta sunt ser-
vanda).30 Da die Privatautonomie aber nicht grenzenlos gewährt wird,31 kann 
aufgrund der Vertragsgerechtigkeit ein Eingriff notwendig werden. Im Bereich 
von Äquivalenzstörungen wird der Aspekt des gerechten Preises (iustum preti-
um) als Ausschnitt der Vertragsgerechtigkeit relevant. Aufgabe der Tatbestands-
seite ist es daher, einen Ausgleich zwischen den Grundsätzen der Privatauto-
nomie und der (materiellen) Vertragsgerechtigkeit zu finden. In den letzten 

Richterliche Inhaltskontrolle, S. 43.; ähnlich Lorenz, Schutz vor dem unerwünschten Vertrag, 
S. 22 ff.; dass diese Gerechtigkeitskonzeption auch dem Unionsprivatrecht zugrundeliegt: Lütt-
ringhaus, Vertragsfreiheit und ihre Materialisierung im Europäischen Binnenmarkt, S. 576 ff.

25 Vgl. Nachweise in Einleitung Fn. 2.
26 F. Bydlinski, Privatautonomie, S. 151 f.; M. Köhler in: FS Köndgen, 353, 356; Mohr, Si-

cherung der Vertragsfreiheit, S. 142 f.
27 Vgl. für eine ökonomische Analyse: Grechenig, JfR 2006, 14 ff.
28 Grechenig, JfR 2006, 14, 14; ähnlich Medicus, Abschied von der Privatautonomie im 

Schuldrecht, S. 21 f.; Remien, Zwingendes Vertragsrecht und Grundfreiheiten des EG-Vertra-
ges, S. 399.

29 Winner, Wert und Preis im Zivilrecht, S. 148; Grechenig, JfR 2006, 14, 14.
30 Stürner, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, S. 5; Lorenz, Schutz vor dem un-

erwünschten Vertrag, S. 1 ff.; Bruns, JZ 2007, 385, 386; Winner, Wert und Preis im Zivilrecht, 
S. 140; Auer, Materialisierung, Flexibilisierung, Richterfreiheit, S. 13; MüKoBGB/Schubert, 
8. Aufl., § 242 Rn. 527; Weller, Vertragstreue, S. 37 f. u. 184; Jauernig/ Mansel, 17. Aufl., Vorb. 
§ 145 Rn. 8; Heinrich, Freiheit und Gerechtigkeit, S. 50 ff.; Möllers, ERCL 2018, 101, 114.

31 Vgl. Nachweise in Kapitel 4 Fn. 80.
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Jahrzehnten schlägt das Pendel wieder eher in die Richtung der Vertragsgerech-
tigkeit, nachdem man vor allem gegen Ende der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts in Deutschland und auch den meisten anderen europäischen Staaten davon 
ausging, auf Inhalts- und Äquivalenzkontrolle von Verträgen weitgehend ver-
zichten zu können32. Dies geht soweit, dass teilweise schon – etwas übertrieben 
– über das Ende der Privatautonomie diskutiert wird.33

C. Ziel der Arbeit

Eine gerechte Lösung beschränkt sich aber nicht nur auf die häufig ins Auge ge-
fasste Tatbestandsseite, auch die jeweiligen Rechtsfolgen müssen sich am Maß-
stab der Gerechtigkeit messen lassen. Während sich auf Tatbestandsseite die 
Frage stellt, inwieweit man ein Missverhältnis folgenlos akzeptieren will, lau-
tet auf Rechtsfolgenseite die Frage, wie mit einer als unzulässig angesehenen 
Äquivalenzstörung umzugehen ist. Dafür gibt es ganz verschiedene Möglich-
keiten: Ein entsprechender Vertrag kann von vornherein unwirksam sein. Er 
kann aber zunächst auch wirksam sein, jedoch (vom Benachteiligten) vernicht-
bar. Ebenso kommt eine Anpassung des Vertrages in Betracht. Dabei kann die 
Frage, was mit einem Vertrag, der unter einer Äquivalenzstörung leidet, auf 
Rechtsfolgenseite geschieht, genauso wichtig sein wie die Festlegung der Ein-
griffsschwelle. Denn hierbei muss ebenfalls vielfältigen, sich teils widerspre-
chenden Parteiinteressen Rechnung getragen werden.34

Um genau diese Problematik, den Umgang mit Äquivalenzstörungen auf 
Rechtsfolgenseite, geht es in dieser Arbeit. Dabei sind auch auf Rechtsfolgen-
seite ähnliche Gesichtspunkte wie auf Tatbestandsebene, also insbesondere die 
Vertragsgerechtigkeit und Privatautonomie, zu beachten und zu gewichten.35 
Auf die mindestens genauso spannende Frage nach der Eingriffsschwelle auf 
Tatbestandsseite soll in dieser Arbeit hingegen nicht eingegangen werden. Völ-
lig ausschließen lässt sie sich jedoch nicht, denn jede Rechtsfolge steht in einer 
Wechselbeziehung zum jeweiligen Tatbestand.36 Rechtsfolgen dienen nämlich 
dazu, den auf Tatbestandsseite beschriebenen Sachverhalt und Konflikt einer 
sinnvollen und gerechten Lösung zuzuführen. Gerade wenn daher eine beson-
dere Verknüpfung zwischen Rechtsfolge und Tatbestand besteht, kann auf eine 
jedenfalls kurze Darstellung der Tatbestandsseite nicht verzichtet werden.

32 Vgl. dazu unten § 5 D. Das 19. Jahrhundert und die Entstehung des BGB, S. 26 ff.
33 So etwa: Medicus, Abschied von der Privatautonomie?; Majer, Das Ende der Privat-

autonomie, JR 2015, 107; Koppenfels, Das Ende der Vertragsfreiheit, WM 2002, 1489; Baer, 
„Ende der Privatautonomie“ oder grundrechtlich fundierte Rechtssetzung, ZRP 2002, 290.

34 Vgl. dazu unten: § 6 Interessenlage, S. 33 ff.
35 Vgl. dazu auch sogleich: § 4 B. Probleme bei der Entwicklung einer angemessenen Re-

gelung, S. 14 ff.
36 Grebieniow, Rechtsfolgen der Übervorteilung, S. 3 N. 6; Lüke/ Zawar, JuS 1970, 205, 

205.
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Der Grund für die Beschäftigung mit dieser Thematik liegt darin, dass ins-
besondere die Rechtsfolgen des Wuchertatbestands und des wucherähnlichen 
Rechtsgeschäfts im deutschen Recht zu Problemen führen.37 Die Totalnichtig-
keit ipso iure, wie sie in Deutschland seit Inkrafttreten des BGB auf diese Fälle 
angewandt wird, sorgt nicht nur dafür, dass Deutschland mit diesem Ansatz in 
Europa weitgehend isoliert dasteht,38 sondern auch für zahlreiche (praktische) 
Probleme. Nicht nur führt sie zu einer im Detail komplizierten und umfangrei-
chen Rückabwicklung.39 Sie widerspricht auch regelmäßig den Interessen der 
benachteiligten Partei.40 Außerdem hat die Rechtsprechung zu verschiedenen 
Vertragstypen Ausnahmen vom Grundsatz der zwingenden Gesamtnichtigkeit 
zugelassen, die sich weder dogmatisch noch wertungsmäßig überzeugend er-
klären lassen und zu widersprüchlichen Ergebnissen führen.41

Ziel dieser Arbeit ist es daher, auch und gerade mit Blick auf das auslän-
dische Recht, eine alternative Lösung für den Umgang mit Äquivalenzstörun-
gen auf Rechtsfolgenseite zu entwickeln und zu überprüfen, ob sich die ge-
fundene Lösung in das geltende deutsche Recht integrieren lässt. Die Suche 
nach passenderen Rechtsfolgen besitzt nicht zuletzt deshalb Relevanz, weil der 
BGH in den letzten Jahrzehnten die Äquivalenzkontrolle auf der Tatbestands-
seite verschärft hat, indem er deren Voraussetzungen sukzessive abgesenkt hat, 
ohne aber gleichzeitig Korrekturen auf der Seite der Rechtsfolgen vorzuneh-
men. Es findet deshalb heute in viel größerem Ausmaß eine inhaltliche Kon-
trolle des Wertes von Leistung und Gegenleistung statt, als der Gesetzgeber es 
bei Schaffung des BGB intendiert hatte.42 Das hat zur Konsequenz, dass auch 
die Rechtsfolge der zwingenden Gesamtnichtigkeit in weitaus mehr Fällen An-
wendung findet, als wohl zunächst vom Gesetzgeber angenommen. Umso stär-
ker stellt sich daher die Frage, inwiefern die bisher angewandten Rechtsfolgen 
noch überzeugen können.

§ 2 Methodik

A.  Begriff der Äquivalenzstörung

Der Begriff der Äquivalenzstörung erfasst im weitesten Sinn jedes wertmäßige 
Ungleichgewicht zwischen Leistung und Gegenleistung. Man kann bei Äqui-
valenzstörungen sowohl hinsichtlich ihrer Ursache als auch dem Zeitpunkt 

37 Vgl. dazu unten: § 9 Probleme der deutschen Rechtslage, S. 157 ff.
38 Vgl. dazu unten: Kapitel 3: Rechtsvergleich, S. 215 ff.
39 Vgl. unten: § 7 Wucher und wucherähnliches Rechtsgeschäft, S. 47 ff.
40 Vgl. unten: § 6 Interessenlage, S. 33 ff.
41 Vgl. dazu unten: § 9 C. III. Unterschiedliche Behandlung verschiedener Wucherarten, 

S. 198 ff.
42 Vgl. dazu unten: § 5 D. Das 19. Jahrhundert und die Entstehung des BGB, S. 26 ff.
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ihres Auftretens differenzieren. So lassen sich zum einen freiwillige und un-
freiwillige, zum anderen anfängliche und nachträgliche Äquivalenzstörungen 
unterscheiden. Diese Arbeit behandelt allein die anfänglichen, unfreiwilligen 
Äquivalenzstörungen. In diesem Sinn ist der Begriff der Äquivalenzstörung 
deshalb im Folgenden zu verstehen. Wenn sich jemand bewusst und bei vol-
ler Entscheidungsfreiheit bereit erklärt, eine Leistung unter ihrem Wert zu er-
bringen, ist dies nämlich ohnehin rechtlich in der Regel ohne Weiteres zulässig. 
Diese Freiheit gewährt ihm die Privatautonomie.43 In diesen Konstellationen 
bereitet die Rechtsfolgenseite daher keine größeren Probleme. Entsprechende 
Verträge sind wirksam und führen die von den Parteien vereinbarten Rechts-
folgen herbei.

Anders ist dies bei unfreiwilligen Äquivalenzstörungen. Diese sind dadurch 
gekennzeichnet, dass sie gerade nicht in bewusster und freier Entscheidung 
vom Betroffenen akzeptiert wurden. Anfängliche unfreiwillige Äquivalenzstö-
rungen resultieren dabei typischerweise aus einem Machtungleichgewicht zwi-
schen den Parteien, dem Ausnutzen einer Schwächelage oder Irrtümern und 
Fehleinschätzungen der benachteiligten Partei. Weil hier die benachteiligte Par-
tei beziehungsweise ihre Zustimmung zum Vertrag im weiteren Sinne an einem 
„Defekt“ leidet, stellt sich die Frage, wie das Recht darauf zu reagieren hat. 
Wie bereits eingangs erwähnt, existieren in den europäischen Rechtsordnungen 
im Wesentlichen zwei Grundkonzeptionen, bei denen anfängliche, unfreiwillige 
Äquivalenzstörungen für rechtlich unzulässig gehalten werden: der Wucher, der 
neben dem Missverhältnis das Ausnutzen einer Schwächelage des Benachtei-
ligten erfordert, und die Läsion, bei der allein an das Vorliegen eines objektiven 
Missverhältnisses angeknüpft wird. Beide unterscheiden sich bezüglich des er-
forderlichen Missverhältnisses insofern, als dass dieses bei der Läsion grund-
sätzlich besonders schwer sein muss. Typischerweise muss die Gegenleistung 
mindestens doppelt so viel wert sein wie die vom Benachteiligten erbrachte 
Leistung. Beim Wucher hingegen reichen regelmäßig schon deutlich geringere 
Missverhältnisse aus. Dies wird dadurch kompensiert, dass zusätzlich die Aus-
nutzung einer Schwächelage erforderlich ist.

Abzugrenzen ist der Untersuchungsgegenstand zum Gewährleistungsrecht, 
bei dem die erbrachte Leistung hinter der vertraglich vereinbarten zurückbleibt 
und dadurch ebenfalls ein Wertungleichgewicht auftreten kann. Auch wenn 
dies im weiteren Sinn eine Äquivalenzstörung bewirkt, werden unter dem Be-
griff der Äquivalenzstörung klassischerweise – und auch hier – nur die Fälle 
verstanden, in denen das Missverhältnis zwischen den Leistungen bereits in 
ihrer vertraglich vereinbarten Form vorliegt. Mangelbedingte Äquivalenz-
störungen sind allein über das Gewährleistungsrecht zu lösen. Ebenso wer-

43 Diese umfasst nämlich insbesondere auch die Freiheit, aus wirtschaftlicher Sicht unvor-
teilhafte oder sogar unvernünftige Verträge zu schließen, vgl. Nachweise in Kapitel 4 Fn. 203.
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den nachträgliche Äquivalenzstörungen – also solche, die erst nach Vertrags-
schluss entstehen – vorliegend nicht behandelt. Diese entstehen meist durch 
eine unvorhergesehene Veränderung der äußeren Umstände, wie in Fällen eines 
erheblichen Währungsverfalles,44 des Ausbruchs eines Krieges oder bei Um-
weltkatastrophen. Sie werden über das Institut des Wegfalls der Geschäfts-
grundlage gelöst.45

B. Der notwendige Vergleichsmaßstab

Zur Bestimmung, ob eine Äquivalenzstörung vorliegt, ist ein Vergleichsmaß-
stab notwendig. Nur so kann festgestellt werden, dass eine Leistung unter 
ihrem Wert erbracht wurde, denn der Wert einer Leistung haftet dieser nicht 
unmittelbar an, sondern lässt sich nur durch Heranziehung vergleichbarer Leis-
tungen bestimmen. Als Vergleichsmaßstab wird dabei allgemein der Verkehrs-
wert der Leistungen herangezogen, womit der Marktpreis gemeint ist.46 Dieser 
spiegelt wider, was andere Marktteilnehmer, die frei entschieden haben, als Ge-
genleistung vereinbart haben47 und richtet sich in seiner Höhe nach der Größe 
des Angebots und der Stärke der Nachfrage48. Er lässt sich also nicht abso-
lut bestimmen, sondern ändert sich stetig, je nach der konkreten Situation am 
Markt. So führt eine Verknappung des Angebotes, und spiegelbildlich ein An-
stieg der Nachfrage, allgemein zu steigenden Preisen und damit auch zu einer 
Erhöhung des Marktpreises. Das allein ist weder verwerflich noch problema-
tisch, weil der dem steigenden Preis zugrundeliegende Wechsel der Marktsitua-
tion für alle Beteiligten sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.49 So-
fern der Markt also funktioniert und Verträge zu Preisen geschlossen werden, 
die dem Marktpreis jedenfalls nicht extrem zuwiderlaufen, sind diese nicht zu 
beanstanden.

C. Untersuchungsobjekt

Die Rechtsfolgen von Äquivalenzstörungen sollen primär anhand des Grund-
stückskaufvertrages dargestellt werden. Dieser bildet nämlich neben dem Kre-
ditvertrag das Hauptgebiet auf dem Äquivalenzstörungen problematisiert wer-

44 Vgl. etwa BGH NJW 1989, 289 (ablehnend); BGH NJW 1984, 2212 (stattgebend).
45 Jauernig/ Stadler, 17. Aufl., § 313 Rn. 16; BeckOK BGB/Lorenz, 53. Ed. 01.02.2020, 

§ 313 Rn. 23; vgl. insofern auch die Gesetzesbegründung zu § 313 BGB: BT-Drs. 14/6040, 
S. 174.

46 Vgl. Nachweise in Kapitel 2 Fn. 7 u. Kapitel 3 Fn. 389.
47 Naumann, Sittenverstoß und Privatautonomie, S. 27; Canaris, AcP 200 (2000), 273, 

288; M. Köhler in: FS Köndgen, 353, 367.
48 Mankiw/ Taylor, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, S. 76 ff.; vgl. auch: Larenz, Rich-

tiges Recht, S. 71; Henssler, Risiko als Vertragsgegenstand, S. 211.
49 So zu Recht: Larenz, Richtiges Recht, S. 71.
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den und auch praktisch tatsächlich öfter auftreten.50 Beiden Fällen ist gemein, 
dass massive Äquivalenzstörungen existenzgefährdend für die benachteiligte 
Partei sein können. Grundstücke bilden bei den meisten Personen den wesentli-
chen Teil ihres Vermögens. Daher sind Äquivalenzstörungen bei Grundstücks-
veräußerungen besonders gefährlich, weil sie potentiell ruinös sind, zumindest 
aber die ökonomische Bewegungsfreiheit lebenslang einschränken (können). 
Aus diesem Grund sind die Grundstückskaufverträge auch einer der Bereiche, 
in denen deutsche Gerichte eine relativ ausgeprägte Äquivalenzkontrolle von 
Verträgen vornehmen. Zudem stellt der Kaufvertrag den Prototyp des Aus-
tauschvertrages dar und ist schon deshalb als Untersuchungsgegenstand beson-
ders geeignet.

§ 3 Gang der Darstellung

Die Darstellung beginnt mit einem Überblick – losgelöst von jedweder konkre-
ten Rechtsordnung, den Blick nur auf die Regelungsproblematik beschränkt – 
über die theoretisch bestehenden Lösungsansätze inklusive der dabei bestehen-
den Problematik (§ 4), gefolgt von einem historischen Überblick (§ 5) und einer 
Analyse der Interessen der beteiligten Personen und der Allgemeinheit (§ 6). 
Es wird dann eine Bestandsaufnahme der Rechtslage in Deutschland (§ 7 und 
§ 8) durchgeführt, woran sich eine kritische Analyse des deutschen Rechts an-
schließt (§ 9). Hierbei sollen die unterschiedlichen Interessenlagen der Beteilig-
ten herausgearbeitet werden sowie systematische Defizite wie insbesondere die 
widersprüchliche Behandlung der verschiedenen Wucherarten aufgedeckt wer-
den. Danach folgt der Blick über die Grenzen hinaus, um zu untersuchen, wie 
andere Länder mit dieser Problematik umgehen (§ 10 ff.). Dabei werden zum 
einen die Vorschläge zur europäischen Rechtsvereinheitlichung, die PECL, der 
DCFR und das CESL, und zum anderen das österreichische Recht im Fokus 
stehen. Dieses enthält trotz ähnlicher Strukturen wie das BGB für den hier in-
teressierenden Untersuchungsgegenstand andere und überraschende Lösungen 
parat. Vor allem aber enthält es mit der laesio enormis die umfassenste Re-
gelung zur Erfassung anfänglicher Äquivalenzstörungen im heutigen europäi-
schen Recht. Zudem werden weitere europäische Rechtsordnungen überblicks-
artig dargestellt. Interessant sind dabei vor allem die Schweiz, Polen und auch 
Frankreich. Letzteres nicht nur wegen seiner politischen Bedeutung, sondern 
vor allem deshalb, weil das französische Recht durch den Code Napoleon als 
Vorbild für zahlreiche andere Rechtsordnungen diente. Außerdem enthält es 
eine ausdrückliche gesetzliche Regelung für Äquivalenzstörungen bei Grund-

50 Die dritte große Gruppe, die auch praktisch und theoretisch häufiger vorkommt, bilden 
die Fälle des Lohnwuchers, vgl. dazu unten: § 9 C. III. 1. c) Lohnwucher, S. 201 f.
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